
baren Auswirkungen dergestalt haben, dass eine sofortige
Kehrtwende in der Bewertung der jeweiligen Vorsatzformen
zu erwarten ist. Schon vor dieser Entscheidung waren die
widerstreitenden Argumente pro und contra einer Bejahung
des Körperverletzungsvorsatzes einerseits und der Ablehnung
des Tötungsvorsatzes andererseits ausgetauscht. Die Diskussi-
on wirkte daher gewissermaßen „festgefahren“. Mittelbar
könnte das vorliegende Urteil jedoch sehr wohl Auswirkun-
gen auf die AIDS-Rechtsprechung haben, nämlich in Form
einer „Triebfeder“ zur Wiederaufnahme einer intensiven Dis-
kussion und insbesondere einer genauen (nämlich „revisions-
festen“) Begründung der Annahme oder Ablehnung von Kör-
perverletzungs- oder Tötungsvorsatzes. Die „Hemmschwel-
lentheorie“ pauschal als Argument zu verwenden, um Tö-
tungsvorsatz abzulehnen, ist jedenfalls nach diesem Urteil
nicht mehr möglich, da klargestellt wurde, dass sich diese in
einem Hinweis auf § 261 StPO erschöpfe.68

F. FAZIT
1. Den Tötungsvorsatz in „AIDS-Fällen“ allein unter Bezug-
nahme auf die „Hemmschwellentheorie“ abzulehnen, wird
(spätestens) durch das Urteil des BGH nicht mehr möglich
sein bzw. zumindest einer Revision nicht mehr standhalten.
Ob der BGH jedoch deshalb seine Vorsatzbetrachtung im
HIV-Kontext ändert (oder, wie beispielsweise von Schneider
als wünschenswert bezeichnet, zumindest harmonisiert69),
bleibt abzuwarten. Berechtigte Hoffnung besteht jedoch auf
klärende Worte zum aufgezeigten Spannungsverhältnis, da die

„Hemmschwellentheorie“ als Argument nicht mehr gelten
wird.
2. Was nach Leitmeier für Richter, Staatsanwälte und Verteidi-
ger gilt, nämlich dass diese „(die Hemmschwellentheorie) zu-
künftig nur mehr mutwillig zitieren (können)“,70 ist – un-
abhängig von der Frage, ob es sich um einen „AIDS-Fall“
handelt – auch von Studenten und insbesondere Referendaren
in der Strafrechtsklausur zu beachten, wenn sie die schwierige
Abgrenzung von dolus eventualis und bewusster Fahrlässig-
keit vornehmen müssen: Da in der universitären Ausbildung
eine Beweiswürdigung in aller Regel nicht vorzunehmen ist,71
kann die „Hemmschwellentheorie“ im Studium lediglich als
abstraktes Wissenselement bezeichnet werden. Vor allem im
Rahmen von Klausuren im Referendariat ist zu beachten:
Während bei der Beurteilung des Eventualvorsatzes die
„Hemmschwellentheorie“ schon in der Vergangenheit nicht
unbedingt als das „Totschlagargument“ schlechthin aufgeführt
werden sollte, ist jetzt die neuerliche Distanzierung des BGH
von dieser „Theorie“ zu berücksichtigen, diese nur im Rah-
men der Beweiswürdigung heranzuziehen und ansonsten eine
(noch ausführlichere) Auseinandersetzung mit den jeweiligen
Sachverhaltsinformationen bezüglich der oben genannten Ab-
grenzungskriterien erforderlich.

68 BGHSt 57, 183 (191) Rn. 34 = NJW 2012, 1527.
69 Vgl. MüKoStGB/Schneider (Fn. 42) § 212 Rn. 51, der eine Harmonisierung „so

oder so“ für wünschenswert hält.
70 Leitmeier NJW 2012, 2850.
71 Vgl. insoweit Jahn JuS 2012, 757 (759), der zumindest auf Examensniveau das

Verständnis für den Einfluss des § 261 StPO fordert.

ÜBUNGSBLÄTTER STUDENTEN · EXAMINATORIUM KLAUSUR STRAFRECHT · „ROTWEIN UND RECHTSCHAFFENHEIT“

Professor Dr. Diethelm Klesczewski und Dr. Katrin Hawickhorst, Leipzig*

Original-Examensklausur: „Rotwein und Rechtschaffenheit“

Verkehrsdelikte, Aussagedelikte
Fortgeschrittene, Examenskandidaten
5 Stunden
Gesetzestexte

& SACHVERHALT
Die K war zu einem festlichen Empfang eingeladen. Sie hatte vor, nach dem Ende des Festes
wieder mit dem Auto nach Hause zurückzukehren. Auf dem Fest traf sie zu ihrer Über-
raschung ihren alten Studienfreund S. Aus Wiedersehensfreude sagte sie zu ihm: „Heute
schauen wir mal tief ins Glas.“ Im Laufe des Abends trank sie mit ihm mehrere Gläser
schweren Rotweins. Obwohl sie wusste, wie gefährlich es war, betrunken Auto zu fahren, stieg
sie gegen 23:00 Uhr in ihren PKW und fuhr besonders vorsichtig los. Zu diesem Zeitpunkt
betrug ihre Blutalkoholkonzentration (BAK) mindestens 2,1 Promille. Nicht auszuschließen
ist auch, dass die K eine BAK von mehr als 3,0 Promille aufwies. Die K rechnete ernsthaft
damit, eine BAK von mehr als 2,0 Promille zu haben, und fand sich damit ab. Auf ihrem
Heimweg bog die K mit ihrem PKW voller Schwung in eine Straße ein, an deren Anfang sich
ein beleuchteter Zebrastreifen befand. Hier überquerte die F die Straße. K sah sie zwar, war

* Der Verfasser Klesczewski ist Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und Europäisches Strafrecht an der Uni-
versität Leipzig. Die Verfasserin Hawickhorst ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an diesem Lehrstuhl. Die vorliegende Klausur
war Bestandteil der Ersten Juristischen Staatsprüfung an der Universität Leipzig im Sommersemester 2011.
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jedoch aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht mehr in der Lage, rechtzeitig zu bremsen. Ihr
PKW fuhr daher frontal auf die F zu. Diese sprang geistesgegenwärtig nach vorn und blieb so
unverletzt. K hielt ihren PKW wenige Meter später völlig geschockt an und begab sich zur F.
Diese hatte in der Zwischenzeit die Polizei gerufen. Nach einigen Minuten kam eine Polizei-
streife und nahm das Unfallgeschehen auf. Dabei wies sich die K bereitwillig aus und gab von
sich aus an, unfallbeteiligt gewesen zu sein.

Gegen K wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihr Rechtsanwalt R erläuterte der K
die Rechtslage. Dies brachte sie auf die Idee, den S zu bitten, zu ihren Gunsten auszusagen. Sie
rief deshalb den S zu dem Zweck an, diesen zu einer Falschaussage zu überreden. Während des
Gesprächs erzählte sie dem S von dem Beinahe-Zusammenstoß mit F und dem Ermittlungs-
verfahren. In dem Augenblick, in dem sie gegenüber S ihre Bitte äußern wollte, zu ihren
Gunsten als Zeuge auszusagen, jedoch noch bevor sie zu Wort kam, erklärte sich der S zur
völligen Überraschung der K spontan selbst bereit, vor Gericht zu bekunden, dass sie, die K,
allenfalls zwei bis drei Gläser Wein getrunken habe. Der S galt bisher als besonders recht-
schaffener Mann. Die K hatte daher kaum damit gerechnet, ihn von ihrem Vorhaben überhaupt
überzeugen zu können. Sie war daher umso mehr durch dessen Angebot erleichtert.

K nahm ihn zu ihrer zweiten Besprechung mit R mit. Sie ging nun davon aus, dass sich der
S offenbar nicht mehr erinnern konnte, wie viel sie getrunken hatte, wollte dies gegenüber ihm
freilich nicht mehr aufklären. S wusste jedoch sehr wohl, dass die K mehr als drei Gläser Wein
getrunken hatte. Er ging zudem davon aus, dass sie fahruntüchtig gewesen sei und sich strafbar
gemacht habe. Er wollte sie aber vor Strafe bewahren. Die K stellte den S dem R als besonders
rechtschaffen vor. Darauf wiederholte der S seine Zusage, zugunsten der K auszusagen. Der R
entschloss sich, den S in der Hauptverhandlung als Zeugen zu benennen, um so einen Frei-
spruch für K zu erwirken. Dabei schloss der R es nicht aus, dass der S bewusst die Unwahrheit
sagen könnte. Aufgrund des guten Leumunds von S hielt es der R aber auch für möglich, dass
die Trinkmengenangaben des S der Wirklichkeit entsprachen. Diese Verteidigungschance
wollte er der K nicht nehmen.

In der Hauptverhandlung vor dem Strafrichter am AG Leipzig stellte der R den Antrag, den
S als Zeugen zu der von K eingenommenen Trinkmenge zu hören. Das Gericht gab dem
Beweisantrag statt. Der S wurde in den Zeugenstand gerufen und belehrt. Daraufhin sagte er
aus, er erinnere sich genau, dass die K am Tattage lediglich zwei bis drei Gläser Rotwein
getrunken habe. Daraufhin bekam der Richter Zweifel an der mit dem Atemalkoholmessgerät
ermittelten BAK. Für ihn stand nun weder fest, ob die BAK zur Tatzeit mehr als 2,1 Promille,
noch, ob sie weniger als 2,1 Promille oder mehr als 3,0 Promille betragen hat. Er sprach daher
die K frei. Die Staatsanwaltschaft legte Berufung gegen das Urteil ein.

Strafbarkeit von K, S und R nach dem StGB ? Die Strafbarkeit von R gem. § 258 StGB ist nicht zu prüfen.

& LÖSUNG

TATKOMPLEX 1: „DIE HEIMFAHRT“

A. STRAFBARKEIT DER K

I. § 315 c I Nr. 1 a, III Nr. 1 StGB durch das „Beinahe-Anfahren“
Indem die K die F beim Überqueren des Zebrastreifens mit ihrem PKW beinahe anfuhr und K
bei der Fahrt nachweislich alkoholisiert war, könnte sie sich gem. § 315 c I Nr. 1 a, III Nr. 1
StGB strafbar gemacht haben.

1. Tatbestandsmäßigkeit

a) Objektiver Tatbestand
Indem die K mit ihrem PKW fuhr, führte sie ein Kraftfahrzeug. Sie bewegte dieses auch im
öffentlichen Verkehrsraum und somit im Straßenverkehr.

K müsste im Zeitpunkt des Führens ihres Fahrzeugs fahruntüchtig gewesen sein. Davon ist
bei einer BAK von über 1,1 Promille auszugehen (BGHSt 37, 89; Rengier, Strafrecht Besonde-
rer Teil II, 12. Aufl. 2011, § 43 Rn. 7). Auch wenn man hier zu K’s Gunsten die niedrigste
BAK von 2,1 Promille annimmt, war sie zum Zeitpunkt der Tat absolut fahruntüchtig.

K müsste das Leben der F gefährdet haben. Dies ist der Fall, wenn es sich bei dem
Zusammentreffen der beiden um einen „Beinaheunfall“ gehandelt hätte (Fischer, StGB, 59.
Aufl. 2012, § 315 c Rn. 15). Ein Unfall konnte nur durch das Wegspringen der F vermieden
werden. Es kam demnach fast zu einem Unfall, der für die F möglicherweise mit dem Tod
geendet hätte. K hat folglich das Leben der F konkret gefährdet.
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